
MEHR GELD IN DER LEIHARBEIT
Als IG Metall-Mitglied erhältst Du zweimal im Jahr eine Extrazahlung. 
Dafür musst Du einen Antrag stellen. Wie das geht, erfährst Du auf der Rückseite. 

Ab 2021 erhalten Beschäftigte in Leiharbeit, die mindestens 12 Monate Mitglied der 
IG Metall sind, einen Mitgliedervorteil in Form einer Extrazahlung jeweils zum Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld. Die Höhe ist abhängig von der Beschäftigungsdauer beim Verleih-
betrieb. Sie erhöht sich in drei festgelegten Stufen und ab 2024 mit jeder Tariferhöhung.
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Voraussetzungen für den 
Mitgliedervorteil:
Zum Stichtag 30. Juni bzw. 
30. November mindestens 
12 Monate Mitgliedschaft in 
der IG Metall (oder einer 
anderen DGB-Gewerkschaft) 
und mindestens 6 Monate 
Beschäftigung beim Verleiher.

Beschäftigungsdauer beim Verleihbetrieb            2021             2022             2023  ab 2024
nach dem 6. Monat            2 x  50 €     2 x   70 €      2 x 100 € 
im 2. und 3. Jahr               2 x 100 €     2 x 120 €      2 x 200 €
ab dem 4. Jahr              2 x 150 €     2 x 200 €      2 x 350 €

Erhöhung 
tarif-

dynamisch

Mehr Infos unter igmetall.de/mitgliedervorteil-leiharbeit



SO BEKOMMST DU 
DEINE EXTRAZAHLUNGEN

3. Mitgliedsbescheinigung und Musterantrag 
zur Leiharbeit herunterladen

1. igmetall.de/mitgliedervorteile 
aufrufen 

Entgeltnachweis prüfen 
Wurde Dein Mitgliedervorteil gezahlt? Wende Dich bei 
Problemen und Fragen an Deine IG Metall vor Ort: 
www.igmetall.de/vor-ort

ausdrucken

An t r agAn t r ag

unterschreiben und an Deinen 
Arbeitgeber (Verleihbetrieb) 
adressieren 

Ve r l e i h e rVe r l e i h e r

per Post 
abschicken

E-Mail mit dem Text des Musterantrags und der 
Mitgliedsbescheinigung als Anhang an Deinen 
Arbeitgeber (Verleihbetrieb) senden.

Du musst bei Deinem Verleihbetrieb einen Antrag stellen. 
Beantrage die Extrazahlung fristgerecht (Post-/E-Mail-Eingang):
▸ Urlaubsgeld frühestens ab dem 19. Mai, bis 30. Juni
▸ Weihnachtsgeld frühestens ab dem 19. Oktober, bis 30. November
    (Die Mitgliedsbescheinigung darf nicht älter als vom 19. Mai bzw. 19. Oktober sein.)

Immer im Mai und Oktober!

Ode rO d e r

€€ In einem halben Jahr wieder dran denken!
Hebe diese Karte gut auf und schreibe 
Dir eine Erinnerung in den Kalender.

2. Anmelden 
(einmalige Registrierung mit der 
Mitgliedsnummer erforderlich)


